
 

 

 

CANTOURAGE GROUP SE 

Berlin 

WKN A3DSV0 / ISIN DE000A3DSV01 

Hiermit laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der 

am 24. Juni 2026 um 11:00 Uhr 

im palisa.de Tagungs- und Veranstaltungszentrum (Dachgeschoss) in der 

Palisadenstr. 48, 10243 Berlin, 

stattfindenden 

ordentlichen Hauptversammlung  

der Cantourage Group SE  

ein. 

 

I. Tagesordnung 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Cantourage Group SE zum 31. 

Dezember 2025 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 

Die vorgenannten Unterlagen sind ab der Einberufung der Hauptversammlung im Inter-

net unter www.cantourage.com/investoren#hauptversammlung zugänglich. Zu Tagesord-

nungspunkt 1 ist eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung nicht erforderlich, 

da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss bereits gebilligt hat und der Jahresabschluss da-

mit gemäß § 172 AktG festgestellt ist. 

2. Verwendung des Bilanzgewinns 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss der Can-

tourage Group SE zum 31. Dezember 2025 ausgewiesenen Bilanzgewinn des Geschäfts-

jahres 2025 in Höhe von EUR 244.426,65 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. 

3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglie-

dern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 



 

  Seite 2 von 19 

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglie-

dern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PKF Wulf Gruppe KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 

zu bestellen. 

6. Änderung von § 15.1 der Satzung 

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich aktuell gemäß §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 

AktG in Verbindung mit § 15 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus vier Mitgliedern 

zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Künftig soll der Aufsichtsrat 

nur noch aus drei Mitgliedern bestehen (§ 95 Abs. 1 Satz 1 AktG), so dass § 15.1 der 

Satzung der Gesellschaft geändert werden soll. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 

§ 15.1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

"15.1 Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung 

gewählt werden." 

7. Wahlen zum Aufsichtsrat 

Mit Eintragung der unter TOP 6 beschlossenen Änderung von § 15.1 der Satzung der 

Gesellschaft in das Handelsregister wird sich der Aufsichtsrat der Gesellschaft gemäß 

§§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 15.1 der Satzung aus drei Mit-

gliedern zusammensetzen, die von der Hauptversammlung gewählt werden. 

Die Herren Christian Schreyer und Bernd Fischer wurden durch Beschluss des Amtsge-

richts Charlottenburg vom 17. Februar 2026 zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt. 

Das Amt des gerichtlich bestellten Aufsichtsratsmitglieds erlischt gemäß § 104 Abs. 6 

AktG, sobald der Mangel behoben ist. Es soll daher eine Wahl der gerichtlich bestellten 

Aufsichtsratsmitglieder durch die Hauptversammlung erfolgen.  

Der Aufsichtsrat schlägt vor, wie folgt zu beschließen: 
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a) Herr Christian Schreyer, Senior-Berater für Private Equity mit Schwerpunkt Trans-

port und Logistik, Kleinmachnow, 

b) Herr Bernd Fischer, selbständiger Berater, ehemaliger CFO der Cantourage Group 

SE, Berlin, 

werden jeweils zum Mitglied des Aufsichtsrats der Cantourage Group SE gewählt. Die 

Wahl erfolgt mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 24. Juni 2026 bis 

zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 

2030 beschließt. 

8. Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2022, Schaffung eines neuen ge-

nehmigten Kapitals mit Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktio-

näre und entsprechende Änderung von § 9 der Satzung 

Das von der außerordentlichen Hauptversammlung am 8. Juni 2022 geschaffene Geneh-

migte Kapital 2022, das im Jahr 2025 teilweise ausgenutzt wurde, läuft am 7. Juni 2027 

aus. Um dem Vorstand auch in den nächsten Jahren die Möglichkeit zu gewähren, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats Finanzierungsmöglichkeiten zur Wahrnehmung von Ge-

schäftschancen und zur Stärkung der Eigenkapitalbasis zu nutzen, soll das Genehmigte 

Kapital 2022 aufgehoben und durch ein neues genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 

2026) ersetzt werden. Die Bedingungen des Genehmigten Kapitals 2026 sollen gegenüber 

dem Genehmigten Kapital 2022 weitestgehend unverändert bleiben, insbesondere soll der 

Vorstand ermächtigt sein, mit Zustimmung des Aufsichtsrats im Interesse der Gesell-

schaft das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen auszuschließen. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen: 

a) Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2022 

Die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 9.1 der Satzung, das Grundkapital der 

Gesellschaft in der Zeit bis zum 7. Juni 2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um 

insgesamt bis zu EUR 5.434.307,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer auf 

den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen, 

wird mit Wirkung zu dem Zeitpunkt aufgehoben, in dem die Änderung der Satzung 

gemäß nachstehender lit. c) in das Handelsregister eingetragen wird. 

b) Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2026 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital 

der Gesellschaft bis zum Ablauf des 23. Juni 2031 um insgesamt bis zu 
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EUR 6.485.336 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lau-

tender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes 

Kapital 2026). Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Das 

Bezugsrecht kann den Aktionären auch mittelbar, gemäß § 186 Abs. 5 AktG, ge-

währt werden. 

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

aa) das Bezugsrecht der Aktionäre bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 

auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag den Börsenpreis nicht wesentlich 

unterschreitet und die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien – bezogen auf den Zeitpunkt des Wirk-

samwerdens oder, sofern dieser Betrag niedriger ist, der Ausübung der Er-

mächtigung – einen Anteil von 20 % des Grundkapitals nicht übersteigen. 

Sofern während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2026 bis zu seiner 

Ausnutzung von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung 

von Aktien oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der 

Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und 

dabei das Bezugsrecht in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird, ist dies auf die in vorstehendem 

Satz genannte 20 %-Grenze anzurechnen; 

bb) das Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen 

auszuschließen, wenn die neuen Aktien im Rahmen von Unternehmenszu-

sammenschlüssen oder zum Zwecke des (auch mittelbaren) Erwerbs von Un-

ternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder sonsti-

gen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermö-

gensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder 

ihre Konzerngesellschaften als Gegenleistung eingesetzt werden sollen; 

cc) das Bezugsrecht der Aktionäre in dem Umfang auszuschließen, in dem es er-

forderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von durch die Gesellschaft 

oder eine Gesellschaft, an der die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar 

mehrheitlich beteiligt ist, ausgegebenen oder noch auszugebenden Wand-

lungs-/Optionsrechten bzw. entsprechender Wandlungs-/Optionspflichten 

zum Ausgleich von Verwässerungen Bezugsrechte in dem Umfang zu gewäh-

ren, wie sie ihnen nach Ausübung der Wandlungs-/Optionsrechte bzw. nach 

Erfüllung entsprechender Wandlungs-/Optionspflichten zustünden; 
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dd) das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um Belegschaftsaktien an 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesellschaft oder mit ihr verbundener 

Unternehmen auszugeben; 

ee) das Bezugsrecht der Aktionäre zur Durchführung einer sogenannten Aktien-

dividende (scrip dividend), bei der den Aktionären angeboten wird, ihren Di-

videndenanspruch vollständig oder teilweise als Sacheinlage gegen Gewäh-

rung neuer Aktien in die Gesellschaft einzubringen, auszuschließen. 

Sofern der Vorstand von den vorgenannten Ermächtigungen zum Bezugsrechtsaus-

schluss keinen Gebrauch macht, kann das Bezugsrecht der Aktionäre nur für Spit-

zenbeträge ausgeschlossen werden. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Ein-

zelheiten von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital festzulegen.  

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jewei-

ligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2026 und, falls das Genehmigte Ka-

pital 2026 bis zum Ablauf des 23. Juni 2031 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt 

sein sollte, nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen. 

c) § 9 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

"§ 9 Genehmigtes Kapital 

9.1 Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grund-

kapital der Gesellschaft bis zum Ablauf des 23. Juni 2031 um insgesamt bis 

zu EUR 6.485.336 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inha-

ber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Ge-

nehmigtes Kapital 2026). Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht 

einzuräumen. Das Bezugsrecht kann den Aktionären auch mittelbar, gemäß 

§ 186 Abs. 5 AktG, gewährt werden. 

9.2 Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

(i) das Bezugsrecht der Aktionäre bei einer Kapitalerhöhung gegen Bar-

einlagen auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag den Börsenpreis 

nicht wesentlich unterschreitet und die unter Ausschluss des Bezugs-

rechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien – bezo-

gen auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder, sofern dieser Betrag 

niedriger ist, der Ausübung der Ermächtigung – einen Anteil von 20 % 
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des Grundkapitals nicht übersteigen. Sofern während der Laufzeit des 

Genehmigten Kapitals 2026 bis zu seiner Ausnutzung von anderen Er-

mächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien oder zur 

Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der Gesellschaft er-

möglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das 

Bezugsrecht in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird, ist dies auf die in vorstehen-

dem Satz genannte 20 %-Grenze anzurechnen; 

(ii) das Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Sachein-

lagen auszuschließen, wenn die neuen Aktien im Rahmen von Unter-

nehmenszusammenschlüssen oder zum Zwecke des (auch mittelbaren) 

Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Un-

ternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen 

auf den Erwerb von Vermögensgegenständen einschließlich Forderun-

gen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften als Gegen-

leistung eingesetzt werden sollen; 

(iii) das Bezugsrecht der Aktionäre in dem Umfang auszuschließen, in dem 

es erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von durch die Ge-

sellschaft oder eine Gesellschaft, an der die Gesellschaft unmittelbar 

oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist, ausgegebenen oder noch aus-

zugebenden Wandlungs-/Optionsrechten bzw. entsprechender Wand-

lungs-/Optionspflichten zum Ausgleich von Verwässerungen Bezugs-

rechte in dem Umfang zu gewähren, wie sie ihnen nach Ausübung der 

Wandlungs-/Optionsrechte bzw. nach Erfüllung entsprechender Wand-

lungs-/Optionspflichten zustünden; 

(iv) das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um Belegschaftsaktien 

an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesellschaft oder mit ihr ver-

bundener Unternehmen auszugeben; 

(v) das Bezugsrecht der Aktionäre zur Durchführung einer sogenannten 

Aktiendividende (scrip dividend), bei der den Aktionären angeboten 

wird, ihren Dividendenanspruch vollständig oder teilweise als Sachein-

lage gegen Gewährung neuer Aktien in die Gesellschaft einzubringen, 

auszuschließen. 
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Sofern der Vorstand von den vorgenannten Ermächtigungen zum Bezugs-

rechtsausschluss keinen Gebrauch macht, kann das Bezugsrecht der Aktio-

näre nur für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden. 

9.3 Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 

Einzelheiten von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital festzule-

gen.  

9.4 Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der 

jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2026 und, falls das Geneh-

migte Kapital 2026 bis zum Ablauf des 23. Juni 2031 nicht oder nicht voll-

ständig ausgenutzt sein sollte, nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupas-

sen." 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8 gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG 

in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

Im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Schaffung eines neuen genehmigten Kapi-

tals hat der Vorstand einen schriftlichen Bericht erstattet, weshalb er ermächtigt werden 

möchte, über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre nach Tagesordnungs-

punkt 8 lit. b) entscheiden zu können. Der Bericht ist vom Zeitpunkt der Einberufung der 

Hauptversammlung an und bis zu deren Ablauf über die Internetseite der Gesellschaft 

unter 

www.cantourage.com/investoren#hauptversammlung 

kostenfrei öffentlich zugänglich. 

9. Aufhebung der bisherigen und Erteilung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb 

und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit der Mög-

lichkeit zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre 

Die von der außerordentlichen Hauptversammlung am 8. Juni 2022 beschlossene und 

bisher nicht ausgenutzte Ermächtigung der Gesellschaft zum Erwerb und zur Verwen-

dung eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG läuft am 7. Juni 2027 aus.  

Die Gesellschaft soll auch künftig die Möglichkeit haben, eigene Aktien gemäß § 71 

Abs. 1 Nr. 8 AktG mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungs-

rechts der Aktionäre zu erwerben. Um der Gesellschaft wieder den vollen Handlungs-

spielraum für die Dauer von fünf Jahren einzuräumen, soll unter Aufhebung der beste-

henden Ermächtigung eine neue Ermächtigung erteilt werden. 

http://www.cantourage.com/investoren#hauptversammlung
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 

a) Aufhebung der bestehenden Ermächtigung 

Die derzeit bestehende, durch die außerordentliche Hauptversammlung der Gesell-

schaft am 8. Juni 2022 erteilte und bis zum 7. Juni 2027 befristete Ermächtigung 

zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien wird zum Zeitpunkt des Wirk-

samwerdens der neuen unter nachstehenden lit. b) bis einschließlich lit. e) dieses 

Tagesordnungspunkts 9 vorgeschlagenen Ermächtigung aufgehoben. 

b) Erteilung einer neuen Ermächtigung 

Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum Ablauf des 23. Juni 2031 eigene Aktien 

im Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 

dieser Ermächtigung oder – falls der nachfolgende Wert geringer ist – zum Zeit-

punkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung zu erwerben. Die erworbenen Aktien 

dürfen zusammen mit etwaigen aus anderen Gründen erworbenen eigenen Aktien, 

die sich jeweils im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach §§ 71a ff. AktG 

zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft 

übersteigen.  

Die Ermächtigung darf von der Gesellschaft nicht zum Zwecke des Handels in ei-

genen Aktien genutzt werden; im Übrigen liegt die Bestimmung des Erwerbs-

zwecks im Ermessen des Vorstands. Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbe-

trägen, einmalig oder mehrmals, durch die Gesellschaft ausgeübt werden, aber auch 

durch abhängige oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen 

oder für ihre oder deren Rechnung durch Dritte durchgeführt werden. Die ein-

schränkenden Bestimmungen des § 71 Abs. 2 AktG sind zu beachten. 

c) Arten des Erwerbs 

Der Erwerb darf nach Wahl des Vorstands (1) über die Börse oder (2) mittels eines 

an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots oder einer an die Aktionäre 

der Gesellschaft gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufs-

angeboten erfolgen.  

(1) Erfolgt der Erwerb über die Börse, darf der gezahlte Erwerbspreis (ohne Er-

werbsnebenkosten) den am Börsenhandelstag durch die Eröffnungsauktion 

am Handelstag ermittelten Kurs der Aktie der Gesellschaft im XETRA-Han-

del (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpa-

pierbörse um nicht mehr als 10 % überschreiten und um nicht mehr als 20 % 
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unterschreiten. 

(2) Bei einem öffentlichen Kaufangebot an alle Aktionäre oder einer an die Akti-

onäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsange-

boten dürfen der gebotene Kauf- bzw. Verkaufspreis oder die Grenzwerte der 

gebotenen Kauf- bzw. Verkaufspreisspanne je Aktie (jeweils ohne Erwerbs-

nebenkosten) den arithmetischen Mittelwert der Börsenpreise (Schlussaukti-

onspreis der Aktie der Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem ver-

gleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse) an den 

letzten drei Handelstagen vor dem Tag der Veröffentlichung des Angebots 

bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten um 

nicht mehr als 10 % überschreiten und um nicht mehr als 20 % unterschreiten. 

Ergeben sich nach Veröffentlichung des Angebots der Gesellschaft bzw. der 

öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten erhebliche 

Abweichungen des maßgeblichen Kurses, so kann das Angebot bzw. die Auf-

forderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten angepasst werden. Der maß-

gebliche Referenzzeitraum sind in diesem Fall die drei Handelstage vor dem 

Tag der Veröffentlichung einer etwaigen Anpassung. Das Volumen des Ange-

bots bzw. der Aufforderung zur Abgabe von Angeboten kann begrenzt wer-

den. Sofern die gesamte Annahme des Angebots bzw. die bei einer Aufforde-

rung zur Abgabe von Angeboten abgegebenen Angebote der Aktionäre dieses 

Volumen überschreitet, muss der Erwerb bzw. die Annahme unter insoweit 

partiellem Ausschluss eines eventuellen Andienungsrechts der Aktionäre im 

Verhältnis der jeweils angebotenen Aktien erfolgen. Ein bevorrechtigter Er-

werb bzw. eine bevorrechtigte Annahme geringerer Stückzahlen bis zu 

100 Stück zum Erwerb angebotener Aktien der Gesellschaft je Aktionär der 

Gesellschaft kann unter insoweit partiellem Ausschluss eines eventuellen 

Rechts der Aktionäre zur Andienung ihrer Aktien vorgesehen werden. Eben-

falls vorgesehen werden kann eine Rundung nach kaufmännischen Gesichts-

punkten zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien. Ein etwaiges 

weitergehendes Andienungsrecht der Aktionäre ist insoweit ausgeschlossen. 

Das Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten 

kann weitere Bedingungen vorsehen; die näheren Einzelheiten der jeweiligen 

Erwerbsgestaltung bestimmt der Vorstand.  

d) Verwendung der eigenen Aktien 

Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund dieser oder einer früheren Ermächti-

gung erworbenen eigenen Aktien zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken, 
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insbesondere auch zu den folgenden, zu verwenden:  

aa) Die Aktien können auch in anderer Weise als über die Börse oder durch ein 

Angebot an alle Aktionäre gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert wer-

den, der den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Ver-

äußerung nicht wesentlich unterschreitet; der auf die Anzahl der unter dieser 

Ermächtigung veräußerten Aktien entfallende anteilige Betrag des Grundka-

pitals darf 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Er-

mächtigung. Sofern während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer 

Ausnutzung von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung 

von Aktien oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der 

Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und 

dabei das Bezugsrecht in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird, ist dies auf die in vorstehendem 

Satz genannte 10 %-Grenze anzurechnen. 

bb) Die Aktien können gegen Sachleistung veräußert werden, insbesondere als 

Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum 

(auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen 

oder Unternehmensteilen oder zum Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände 

einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesell-

schaften verwendet werden.  

cc) Die Aktien können zur Erfüllung von Wandlungs- oder Optionsrechten, die 

von der Gesellschaft oder einer Konzerngesellschaft bei der Ausgabe von 

Schuldverschreibungen (einschließlich Genussrechten) eingeräumt wurden, 

oder zur Erfüllung von Wandlungspflichten aus von der Gesellschaft oder ei-

ner Konzerngesellschaft ausgegebenen Schuldverschreibungen (einschließ-

lich Genussrechten) verwendet werden. 

dd) Die Aktien können als Belegschaftsaktien im Rahmen der vereinbarten Ver-

gütung oder gesonderten Programmen (aktuellen und ehemaligen) Mitarbei-

tern der Gesellschaft und ihrer verbundenen Unternehmen sowie (aktuellen 

und ehemaligen) Mitgliedern der Geschäftsführungen von mit der Gesell-

schaft verbundenen Unternehmen angeboten und übertragen werden, wobei 

das Arbeits- bzw. Anstellungsverhältnis zum Zeitpunkt des Angebots, der Zu-

sage oder der Übertragung bestehen muss. Die Aktien können dabei auch ei-

nem Kreditinstitut übertragen werden, das die Aktien mit der Verpflichtung 
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übernimmt, sie ausschließlich für die Zwecke nach Satz 1 zu verwenden. 

ee) Die Aktien können zur Durchführung einer sogenannten Aktiendividende 

(scrip dividend) gegen vollständige oder teilweise Übertragung des Dividen-

denanspruchs des Aktionärs veräußert werden. 

ff) Die Aktien können ganz oder teilweise eingezogen werden, ohne dass die 

Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbe-

schlusses bedarf. Die Einziehung kann auch ohne Kapitalherabsetzung durch 

Anpassung des anteiligen Betrags der übrigen Stückaktien am Grundkapital 

der Gesellschaft erfolgen. Der Vorstand wird für diesen Fall zur Anpassung 

der Angabe der Anzahl der Stückaktien in der Satzung ermächtigt. 

Die Ermächtigungen unter lit. d) erfassen auch die Verwendung von Aktien der Ge-

sellschaft, die aufgrund früherer Ermächtigungsbeschlüsse nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 

AktG erworben wurden, und von solchen Aktien, die von Konzerngesellschaften 

oder gemäß § 71d Satz 5 AktG erworben wurden. 

Die Ermächtigungen unter lit. d) können einmal oder mehrmals, ganz oder in Tei-

len, einzeln oder gemeinsam, die Ermächtigungen gemäß lit. d) aa) bis dd) auch 

durch Konzerngesellschaften oder für Rechnung der Gesellschaft oder ihrer Kon-

zerngesellschaften handelnde Dritte ausgenutzt werden. 

e) Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 

Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Aktien wird insoweit ausgeschlos-

sen, wie diese Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigungen unter lit. d) aa) bis 

ee) verwendet werden. Darüber hinaus wird der Vorstand für den Fall der Veräu-

ßerung der Aktien über ein Veräußerungsangebot an alle Aktionäre ermächtigt, das 

Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschließen. Die Summe der un-

ter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre verwendeten Aktien darf während 

der Laufzeit der vorliegenden Ermächtigung 10 % des Grundkapitals ("10 %-

Grenze") im Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder – falls dieser Wert geringer ist – 

im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung nicht übersteigen. Sofern während 

der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung von anderen Ermächti-

gungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien der Gesellschaft oder zur 

Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder 

zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht ausgeschlossen 

wird, ist dies auf die in vorstehendem Satz genannte 10 %-Grenze anzurechnen. 
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f) Zustimmung des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass Maßnahmen des Vorstands aufgrund dieser 

Ermächtigungen nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen. 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 9 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 

AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

Der Vorstand hat einen schriftlichen Bericht gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG in 

Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG erstattet, weshalb er ermächtigt werden 

möchte, über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre nach Tagesordnungs-

punkt 9 lit. e) entscheiden zu können. Der Bericht ist vom Zeitpunkt der Einberufung der 

Hauptversammlung an und bis zu deren Ablauf über die Internetseite der Gesellschaft 

unter 

www.cantourage.com/investoren#hauptversammlung 

kostenfrei öffentlich zugänglich. 

II. Weitere Angaben und Hinweise 

1. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung 

des Stimmrechts 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur 

diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines Nachweises ihres Anteils-

besitzes bei der Gesellschaft in deutscher oder englischer Sprache in Textform (§ 126b 

BGB) rechtzeitig angemeldet haben. 

Zum Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts ist 

ein Nachweis des Anteilsbesitzes in deutscher oder englischer Sprache in Textform 

(§ 126b BGB) durch den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG ausreichend. Der 

Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der 

Hauptversammlung (sogenannter Nachweisstichtag), also auf den 

2. Juni 2026, 24:00 Uhr 

zu beziehen. 

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der 

Adresse 

http://www.cantourage.com/investoren#hauptversammlung
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Cantourage Group SE 

c/o AAA HV Management GmbH 

Am Stadion 18-24 

51465 Bergisch Gladbach 

oder per E-Mail: Cantourage2026@aaa-hv.de 

bis spätestens am 

17. Juni 2026, 24:00 Uhr 

zugehen. 

Gemäß § 123 Abs. 4 Satz 5 AktG gilt im Verhältnis zur Gesellschaft für die Ausübung 

des Teilnahme- und Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes 

rechtzeitig erbracht hat. Der Umfang des Teilnahme- und Stimmrechts ergibt sich dabei 

ausschließlich aus dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag 

geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. 

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesell-

schaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um 

den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, früh-

zeitig eine Eintrittskarte für die Teilnahme an der Hauptversammlung bei ihrem depot-

führenden Intermediär anzufordern. Die erforderliche Anmeldung und die Übersendung 

des Nachweises des maßgeblichen Anteilsbesitzes werden in diesem Fall durch den de-

potführende Intermediär vorgenommen. 

2. Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte 

Die Aktionäre können sich in der Hauptversammlung und bei der Ausübung des Stimm-

rechts durch Bevollmächtigte, z.B. durch einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung 

oder eine andere Person ihrer Wahl vertreten lassen. Auch im Fall einer Bevollmächti-

gung sind eine fristgerechte Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung zur Teil-

nahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nach den vorste-

henden Bestimmungen erforderlich. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung ge-

genüber der Gesellschaft bedürfen der Schriftform oder der Textform (§ 126b BGB), 

wenn keine Vollmacht nach § 135 AktG erteilt wird. 

Bei der Bevollmächtigung zur Stimmrechtsausübung nach § 135 AktG (Vollmachtsertei-

lung an Intermediäre, Stimmrechtsberater, Aktionärsvereinigungen oder geschäftsmäßig 
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Handelnde) ist die Vollmachtserklärung vom Bevollmächtigten nachprüfbar festzuhalten. 

Die Vollmachtserklärung muss vollständig sein und darf ausschließlich mit der Stimm-

rechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten. Aktionäre sollten sich in diesen Fäl-

len mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abstimmen. 

Die Bevollmächtigung kann durch Vorweisen der Vollmacht in der Hauptversammlung 

oder durch die vorherige Übermittlung des Nachweises per Post oder per E-Mail an die 

folgende Adresse nachgewiesen werden: 

Cantourage Group SE 

c/o AAA HV Management GmbH 

Am Stadion 18-24 

51465 Bergisch Gladbach 

E-Mail: Cantourage2026@aaa-hv.de 

Dasselbe gilt für einen eventuellen Widerruf der Vollmacht. 

Bitte beachten Sie, dass zwar das Recht eines jeden Aktionärs besteht, mehr als eine Per-

son zu bevollmächtigen, dass die Gesellschaft jedoch berechtigt ist, im Falle von mehre-

ren bevollmächtigten Personen eine oder mehrere von diesen zurückzuweisen. 

Die persönliche Teilnahme des Aktionärs an der Hauptversammlung gilt automatisch als 

Widerruf der einem Dritten zuvor erteilten Vollmacht. 

Übersendungen, die postalisch erfolgen, müssen aus organisatorischen Gründen spätes-

tens bis zum 23. Juni 2026, 24:00 Uhr, unter der vorstehend genannten Adresse zugehen. 

Eine Übermittlung des Nachweises per E-Mail ist noch bis zu dem vom Versammlungs-

leiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt möglich und, soweit die 

Vollmacht nicht die Stimmrechtsausübung betrifft, noch bis zum Ende der Hauptver-

sammlung. 

3. Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

Zusätzlich bieten wir unseren Aktionären an, sich nach Maßgabe ihrer Weisungen durch 

von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bei den Abstimmungen vertreten zu 

lassen. Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen; sie werden 

die Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen ausüben. Soweit von der Gesellschaft be-

nannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall aus-

drückliche und eindeutige Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. 

Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. 
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Zu Anträgen, die in der Hauptversammlung ohne vorherige Ankündigung gestellt wer-

den, werden die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sich der Stimme 

enthalten. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nehmen keine Voll-

machten und Aufträge zur Ausübung des Frage- und Rederechts, zur Stellung von Anträ-

gen oder zur Einlegung von Widersprüchen gegen die Hauptversammlungsbeschlüsse 

entgegen. 

Vollmachten und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, die postalisch 

übersandt werden, müssen der Gesellschaft aus organisatorischen Gründen bis zum 

23. Juni 2026, 24:00 Uhr, unter der oben in Abschnitt II. 2. (Verfahren für die Stimm-

abgabe durch Bevollmächtigte) genannten Adresse zugehen. Bis zu diesem Zeitpunkt 

können im Vorfeld der Hauptversammlung erteilte Vollmachten und Weisungen an die 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auf dem genannten Weg auch widerrufen oder ge-

ändert werden. Die Erteilung, Änderung oder der Widerruf von Vollmachten und Wei-

sungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft per E-Mail an die oben in Ab-

schnitt II. 2. genannte Adresse ist noch bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen 

der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt möglich. 

Erhalten die Stimmrechtsvertreter mehrere Vollmachten und/oder Weisungen desselben 

Aktionärs, so werden diese unabhängig vom Zeitpunkt des Zugangs in folgender Reihen-

folge berücksichtigt: (1.) über den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 

AktG in Verbindung mit Artikel 2 Abs. 1 und 3 sowie Artikel 9 Abs. 4 der Durchfüh-

rungsverordnung (EU) 2018/1212, (2.) per E-Mail und (3.) postalisch. Gehen auf dem-

selben Übermittlungsweg fristgemäß mehrere Vollmachten und/oder Weisungen zu, so 

wird die zuletzt zugegangene Erklärung als verbindlich erachtet. Der zuletzt fristgerecht 

zugegangene Widerruf einer Erklärung ist maßgeblich. 

Am Tag der Hauptversammlung können die Vollmachts- und Weisungserteilung an die 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie deren Änderung und Widerruf in Textform 

bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeit-

punkt auch an der Ein- und Ausgangskontrolle erfolgen.  

Im Übrigen gelten die Ausführungen zu dem Verfahren für die Stimmabgabe durch einen 

Bevollmächtigten entsprechend. Eine rechtzeitige Anmeldung ist auch im Falle der Voll-

machts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erforder-

lich. 

4. Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung gemäß Art. 56 Sätze 2 und 3 SE-VO i.V.m. 

§ 50 Abs. 2 SEAG i.V.m. § 122 Abs. 2 AktG 
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Aktionäre, deren Anteil allein oder zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals 

oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, können verlangen, dass Ge-

genstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Die Antragsteller 

haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des 

Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des 

Vorstands über den Antrag halten, wobei § 70 AktG bei der Berechnung der Aktienbe-

sitzzeit Anwendung findet. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine 

Beschlussvorlage beiliegen. 

Das Verlangen ist schriftlich oder in elektronischer Form gemäß § 126a BGB an den Vor-

stand der Cantourage Group SE zu richten und muss der Gesellschaft bis 24 Tage vor der 

Hauptversammlung, d.h. bis zum Ablauf des 30. Mai 2026, 24:00 Uhr, zugegangen sein. 

Bitte richten Sie ein entsprechendes Verlangen schriftlich an die folgende Adresse: 

Cantourage Group SE 

Der Vorstand 

Feurigstraße 54 

10827 Berlin 

oder per E-Mail unter Hinzufügung des Namens des oder der verlangenden Aktionäre mit 

qualifizierter elektronischer Signatur an 

ir@cantourage.com 

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit dies nicht bereits 

mit der Einberufung geschehen ist – unverzüglich nach Zugang des Verlangens in glei-

cher Weise wie die Einberufung bekanntgemacht. 

5. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 

Aktionäre können der Gesellschaft Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand 

und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sowie Vorschläge zu 

Wahlen von Aufsichtsratsmitgliedern und Abschlussprüfern übersenden. Gegenanträge 

müssen mit einer Begründung versehen werden. Wahlvorschläge bedürfen keiner Be-

gründung. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind ausschließlich an die 

nachfolgende Anschrift der Gesellschaft zu richten: 

Cantourage Group SE 

Feurigstraße 54 
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10827 Berlin 

E-Mail: ir@cantourage.com 

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge müssen nicht zugänglich ge-

macht werden. 

Die mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens bis zum 9. Juni 

2026, 24:00 Uhr, unter vorstehender Anschrift mit Nachweis der Aktionärseigenschaft 

eingegangenen und zugänglich zu machenden Gegenanträgen und Wahlvorschläge von 

Aktionären sowie eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden auf der Internet-

seite der Gesellschaft unter 

www.cantourage.com/investoren#hauptversammlung  

zugänglich gemacht, soweit die übrigen Voraussetzungen für eine Pflicht zur Zugäng-

lichmachung gemäß § 126 AktG bzw. § 127 AktG erfüllt sind. 

Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung auch ohne vorherige 

Übermittlung an die Gesellschaft Gegenanträge zu den verschiedenen Tagesordnungs-

punkten zu stellen oder Wahlvorschläge zu unterbreiten, bleibt unberührt. Gegenanträge 

und Wahlvorschläge, die der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, fin-

den in der Hauptversammlung nur Beachtung, wenn sie dort mündlich gestellt werden. 

6. Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG 

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktionärsvertreter verlangen, dass 

der Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft gibt, soweit sie zur sach-

gemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Pflicht zur 

Auskunft erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Ge-

sellschaft zu einem verbundenen Unternehmen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen 

Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Auskunftsverlangen sind 

in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen. 

Der Vorstand darf die Auskunft aus den in § 131 Abs. 3 Satz 1 AktG genannten Gründen 

verweigern. 

7. Veröffentlichungen auf der Internetseite 

Diese Einberufung der Hauptversammlung, die zugänglich zu machenden Unterlagen und 

Anträge von Aktionären sowie weitere Informationen stehen auch auf der Internetseite 

der Gesellschaft unter 

http://www.cantourage.com/investoren#hauptversammlung
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www.cantourage.com/investoren#hauptversammlung  

zum Download zur Verfügung. 

8. Informationen zum Datenschutz der Aktionäre 

Die Cantourage Group SE verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversamm-

lung folgende Kategorien Ihrer personenbezogenen Daten: Kontaktdaten (z.B. Name oder 

die E-Mail-Adresse), Informationen über Ihre Aktien (z.B. Anzahl der Aktien) und Ver-

waltungsdaten (z.B. die etwaige Eintrittskartennummer). Die Verarbeitung von personen-

bezogenen Daten im Rahmen der Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c) Da-

tenschutzgrundverordnung (DSGVO). Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener 

Daten rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 

erforderlich ist.  

Die Cantourage Group SE ist rechtlich verpflichtet, die Hauptversammlung der Aktionäre 

durchzuführen. Um dieser Pflicht nachzugehen, ist die Verarbeitung der oben genannten 

Kategorien personenbezogener Daten unerlässlich. Ohne Angabe Ihrer personenbezoge-

nen Daten können Sie sich nicht zur Hauptversammlung anmelden.  

Für die Datenverarbeitung ist die Cantourage Group SE verantwortlich. Die Kontaktdaten 

des Verantwortlichen lauten: 

Cantourage Group SE 

Feurigstraße 54 

10827 Berlin 

E-Mail: datenschutz@lorop.de 

Personenbezogene Daten, die Sie betreffen, werden grundsätzlich nicht an Dritte weiter-

gegeben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese von 

der Cantourage Group SE zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Durch-

führung der Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um typische 

Hauptversammlungsdienstleister, wie etwa HV-Agenturen, Rechtsanwälte oder Wirt-

schaftsprüfer. Die Dienstleister erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, 

der für die Erbringung der Dienstleistung notwendig ist. 

Die oben genannten Daten werden nach Beendigung der Hauptversammlung gelöscht, es 

sei denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von 

Anträgen, Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversamm-

lung erforderlich. 

http://www.cantourage.com/investoren#hauptversammlung
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Sie haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die über Sie gespeichert wur-

den, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben Sie das Recht, auf 

Berichtigung unrichtiger Daten, das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung von zu 

umfangreich verarbeiteten Daten zu verlangen, und das Recht auf Löschung von unrecht-

mäßig verarbeiteten bzw. zu lange gespeicherten personenbezogenen Daten (soweit dem 

keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht und keine sonstigen Gründe nach Art. 17 Abs. 3 

DSGVO entgegenstehen). Darüber hinaus haben Sie das Recht auf Übertragung sämtli-

cher von Ihnen an uns übergebene Daten in einem gängigen Dateiformat (Recht auf "Da-

tenportabilität"). 

Zur Ausübung Ihrer Rechte genügt eine entsprechende E-Mail an: 

datenschutz@lorop.de 

Darüber hinaus haben Sie auch das Recht zur Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichts-

behörde. 

 

Berlin, im Mai 2026 

Cantourage Group SE 

Der Vorstand 

 


